
Ersatzneubau GBMZ-Siedlung 6 «Stüdli», Zürich 

Die bestehenden Genossenschaftshäuser an der Hohlstrasse 

Der Perimeter im Zürcher Kreis 4 Orthophoto: G/S-ZH 

Neuinterpretation eines genossenschaftlichen Blockrands · Die Ge­

meinnützige Bau- und Mietergenossenschaft Zürich (GBMZ) möch­

te ihre Siedlung 6 im Kreis 4 ersetzen. Die bestehenden Wohnun­

gen sind teilweise zu klein, sie sind nicht behindertengerecht, und die 

Hohlstrasse belastet die Siedlung mit Lö.rm. Ein Ersatzneubau soll 

das Wohnungsangebot der Stammsiedlungen aus den 1920er- und 

1930er-Jahren erweitern und für alle Menschen in allen Lebenspha­

sen offenstehen. Die Parzelle liegt in drei unterschiedlichen Bereichen 

der Quartiererhaltungszone 1. Eine in enger Absprache mit dem Amt für 

Stö.dtebau erarbeitete Machbarkeitsstudie hat aufgezeigt, dass eine 

Bereinigung mit gleichzeitiger Aufzonierung in eine Ql5a (5 VG / 2 DG) 

und einhergehender Mehrausnützung an dieser Lage stö.dtebaulich 

vertrö.glich ist. Der heute bestehende Stüdliweg konnte zugunsten einer 

neuen stö.dtebaulichen Disposition verschoben werden. Auf dem Areal 

sollten eine Siedlung mit ca. 150 bis 160 Wohneinheiten, je nach Pro­

jekt Gewerbeflö.chen von ca. 100 bis 200 m2 und eine wohnergö.nzende 

Infrastruktur mit ca. 900 m2 realisiert werden. Der Aussenraum sollte 

mit hoher Qualitö.t ausgearbeitet werden. In der Diskussion zeigte sich 

bald, dass die heutige Anordnung mit drei Höfen (einem zentralen und 

zwei privaten) ein schweres Erbe darstellt und nicht unbedingt weiter­

geschrieben werden muss, um quartiertypisch zu bleiben. Im Gegenteil: 

Projekte, die versuchten, sich davon zu lösen, zeigten auf, dass die In­

terpretation des Orts durchaus Spielraum für neue Lösungen aufweist. 

Als weiterer Knackpunkt erwies sich der Umgang mit dem Gebö.ude der 

Casa d'ltalia, das sich weder zur Blockrand- noch zur Hofgebö.ude­

typologie zuordnen lö.sst. Als weitere wichtige Aspekte erwiesen sich 

der Umgang mit dem Stüdliweg sowie das Erbringen des Nachweises 

eines neuen, von Gemeinschaft geprö.gten Lebens. 
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1. Rang · 1. Preis, einstimmige Empfehlung zur Weiterbearbeitung, 

CHF 45 000.- und CHF 10 000.- Entschö.digung 

Oester Pfenninger Architekten, Zürich, 

mit Nipkow Landschaftsarchitektur, Zürich 

2. Rang · 2. Preis, CHF 40 000.- und CHF 10 000.- Entschö.digung 

toblergmür Architekten und Ralf Figi, Zürich, 

mit Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur und Stö.dtebau, Zürich 

3. Rang · 3. Preis, CHF 35 000.- und CHF 10 000.- Entschö.diqunq 

Knapkiewicz & Ficker!, Zürich, 

mit Tremp Landschaftsarch"itekten, Zürich 

4. Rang· 4. Preis, CHF 20 000.- und CHF 10 000.- Entschö.digung 

Knarr & Pürckhauer Architekten, Zürich, 

mit S2L, Zürich 

Weitere Teilnehmer· je CHF 10 000.- Entschö.digung 

Atelier Scheidegger Keller und Güntensperger Baumanagement, 

Zürich, mit Maurus Schifferli, Landschaftsarchitekt, Bern 

Baumann Roserens Architekten, Zürich, 

mit Heinrich Landschaftsarchitektur, Winterthur 

Demuth Hagenmüller & Lamprecht Architekten, Zürich, 

mit Mettler Landschaftsarchitektur, Gossau / Berlin 

Esch Sintzel, Zürich, 

mit Berchtold.Lenzin Landschaftsarchitekten, Zürich/ Basel 

Graber Pulver Architekten, Zürich, 

mit Hager Partner, Zürich 

KilgaPopp Architekten, Winterthur, 

mit 100 Landschaftsarchitektur Thilo Folkerts, Berlin 

pool Architekten, Zürich, mit Kuhn Landschaftsarchitekten, Zürich 

Ramser Schmid Architekten, Zürich, 

mit raderschallpartner, Meilen 

Schneider Studer Primas, Zürich, und Bosshard Vaquer 

Architekten, Zürich, mit Alexander Schmid Landschaftsarchitektur, 

Zürich, und Markus Urbscheit Landschaftsarchitekt, Zürich 

Vukoja Goldinger Architekten, Zürich, 

mit Hoffmann & Müller Landschaftsarchitektur, Zürich 

Zimmermann Sutter Architekten, Zürich, 

mit Albiez de Tomasi, Zürich 

Jury · Fachpreisrichterinnen und Fachpreisrichter 

Sibylle Bucher, Architektin, Zürich (Vorsitz); Ron Edelaar, Architekt, 

Zürich; Rahel Lö.mmler, Architektin, Amt für Stö.dtebau Zürich; 

Klaus Müller, Landschaftsarchitekt, Zürich; Barbara Neff, Architektin, 

Zürich; Daniel Abraha, Architekt, Zürich (Ersatz) 

Jury · Sachpreisrichterinnen und Sachpreisrichter 

Felix Bossard; Andreas Lüdi; Matthias Lüthi; Nina Pfenninger; 

Lukas Walpen (Ersatz), alle GBMZ 

Daten 

Veranstalter: Gemeinnützige Bau- und Mietergenossenschaft Zürich 

Verfahren: ProJektwettbewerb im selektiven Verfahren 

Wettbewerbsorganisation: planzeit, Zürich 

Jurierung: Januar und Februar 2019 

Unerwartet, aber räumlich attraktiv: die städtebauliche Figur des Siegerpro1ekts Situationsplan von Oester Pfenninger Architekten 

Geht doch! · Erneuerung 
ohne Befangenheit 
Als einer der wenigen Beiträge wagt das prämierte Projekt von Oester 

Pfenninger eine eigenständige und zeitgenössische Interpretation der 

Aufgabe und reüssiert mit einem auf vielen Ebenen überzeugenden 

Entwurf. Gefahr droht einzig von den Ratschlägen der Jury. 

Volker Bienert · Wieder einmal legt die jüngere Generation Hand an 

das Erbe der Pioniere ihrer Genossenschaft. Aktuell ist es die GBMZ, 

die aus den bekannten Gründen eine ihrer Stammsiedlungen aus den 

1920er-Jahren abbrechen und ersetzen will. Die GBMZ-Siedlung 

«Stüdli» liegt städtisch, im Kreis 4 gegenüber dem Neubau des Poli­

zei- und Justizzentrums an der Hohlstrasse und ganz nahe am Herzen 

des Prenzlauer Bergs von Zürich, dem Bullingerplatz. Aber leider, um 

die Erwartungen zu dö.mpfen, liegt die Siedlung auch in der Quartier­

erhaltungszone 1 (QEZ 1). Grossartige Neuerungen oder eine befreite 

Moderne sind daher wohl nicht zu erwarten. Die Projekte an der See­

bahnstrasse von 2015 für die ABZ (Müller Sigrist) und die BEP (Harder 

Spreyermann) - beide zur Zeit in Planung - bebildern die Kastration 

einer zeitgenössischen Architektur durch die QEZ I sehr anschaulich. 

Befangen · Ein Blick auf das Teilnehmerfeld weckt wenig Hoffnung. 

Aber vielleicht gibt es unter den 15 handverlesenen Stadtzürcher Bü­

ros mutige oder zumindest pragmatische Ansätze? Unter ihnen sind 

immerhin drei Jungbüros. Und doch kommt es, wie es kommen musste. 

Fast alle bauen die Siedlung neu, ohne die Siedlung neu zu denken: 

hierarchisch, symmetrisch, mit Höfen. Die GBMZ erhö.lt Vorschlö.ge für 

zeitgenössische Ersatzbauten, die die Defizite des 100-jö.hrigen Be­

stands vergessen machen, aber eben leider auch keine neue Quali­

tö.ten für das Miteinander stiften. Die Jury wird in diesem Punkt bei 

den Schlussfolgerungen deutlich: Elf von fünfzehn Verfassern zeichnen 

nur guten Wohnbau, können jedoch ihre Befangenheit gegenüber dem 

stö.dtebaulich zwingenden Mandala des Bestands nicht überwinden. 

Eigenständig · Wie so oft bei Wettbewerben entscheidet die Jury aber 

nicht im Sinne der Hö.ufigkeit der von den Teilnehmern gewählten An­

sätze. Ein Projektwettbewerb ist keine Abstimmung, die Mehrheit gilt 

nichts. Der Ausreisser, der Gegenentwurf, oft auch «Befreiungsschlag» 

genannt, hat beste Chancen, wenn das Projekt die Jury überzeugen 

und oft eben auch überraschen kann. Der Sieger macht also alles rich­

tig: Er überrascht, er interpretiert eigenständig, er denkt die Siedlung 

neu vom zeitgenössischen Programm aus, er liefert neue, zusätzliche 

genossenschaftliche Qualitö.ten, räumlich attraktiv, genossenschaft­

lich und durchlö.ssig. Er überzeugt selbstverstö.ndlich mit qualitö.tvollen 

und leistungsfö.higen Wohnungen, er bindet auch die Nachbarn mit ein, 

bietet differenzierte, gut nutzbare Aussenräume an, stiftet eine eigene 

ldentitö.t, nicht zuletzt durch einen eigenstö.ndigen baulichen Ausdruck. 

Rückständig · Ein Haar in der Suppe findet die Jury dennoch, und das 

ö.rgert den Kommentierenden gewaltig. Die Fassaden hö.tten zu wenig 

Putzflö.chen, wird am Siegerprojekt kritisiert. Ich mag mir gar nicht vor­

stellen, wer diesen Passus in den Jurytext geschrieben hat. Urn Him­

mels willen, lasst diesem Projekt seinen ganz eigenen, in sich stimmi­

gen zeitgenössischen Ausdruck. Das Projekt ist gut, wie es ist. Besser 

wird es ganz sicher nicht, wenn die Sachwalter der QEZ I Zugriff auf 

das Projekt erhalten. Gebt, oder besser noch, lasst der Architektur ih­

ren Freiraum. Die lebendige Stadt ertrö.gt das schadlos. Und stellen wir 

uns doch einmal vor, was ohne das Korsett der QEZ und ohne die sta­

tischen und mutlosen Vorgaben des Amts für Stö.dtebau an diesem Ort 

und bei einem offenen Wettbewerb möglich gewesen wö.re. Das muti­

ge und damals zeitgenössische Lochergut grüsst von gleich nebenan. 
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